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Anerkennung von SUdvietnam

Ami 15. Mai gab das kanadîsche Auf3enrinisterium bekannt, da£ Kanada die Proviso-
rische Revolutionâre Regierung der Republik Südvietnan ais einzige rechtmâsige
Regierung von Südvietnam anerkannt habe. Die kanadische Regierung schlug vor,
zum friihesten beiderseits akzeptabien Zeitpunkt Verhandlungen zur Aufnahme diplo-
matischer Beziehungen zwischen den beiden Lândern einzuleiten.

JUngste Vereinbarurigen mit der EWG

Kiirzlich gab der Bundesminister flir Industrie, Handel und Gewerbe, Alastair
Gillespie, Einzelheiten über die im Mârz von Ministerprâsident Trudeau angekiin-
digten Vereinbarungen mit der Europâischen Wirtschaftsgemeinschaft bekannt. Die
Verhandlungen iUber diese Vereinbarungen wurden durch den Beiîtritt von Grof3britan-
nien, Irland und Dânemark zur EWG ausge1l3st.

Die Verhandlungen liefen im Rahmen von Art. XXIV Abs. 6 des Ailgemeinen Zoll-
und Handelsabkornmens (GATT) und zielten auf die Vereinbarung eines BLindeis von
Hande1szugestândnissen ab, um Kanada fiir den Verlust oder die Schmâlerung gewis-
ser GATT-Rechte auf früher ausgehandelte Zol1sâtze mit Grogbritannien, Dânemark
und Irland zu entschâdigen. Diese Zo11sâtze waren in Kraft, ais die drei Lânder
den Zoiltarif und sonstige Einfuhrbestimmungen des Gemeinsamen Marktes Lbernah-
men, darunter die Gemeinsane Agrarpolitik.

Die Verhandlungen begannen vor mehr ais zwei Jahren in Genf und betrafen auger
Kanada noch versehiedene andere Staaten. Die meisten anderen Lânder, einschiies-
lich der Vereinigten Staaten, Japans, Australiens und Neuseeiands, beendeten ihre
Verhandlungen im Juli 1974 auf Grund des Pauschalangebots von Zugestândnissen der
Europâischen Gemeinschaf t. Wie Minister Gillespie ausführte, hâtte das Pauschal-
angebot zugegebenermagen eine Reihe von Zugestâindnissen enthaiten, die ftir Kanada
interessant wâren, doch boten sie nach kanadischer Meinung weder eine angemesse-
ne Wahrung der kanadischen Rechte im Hinbiick auf Weizen und Gerste noch zufrie-
densteliende Einfuhrbedingungen fütr Cheddarkâse aus Kanada. Diese Fragen seien
nun befriedigend geregeit worden.

Das Pauschalangebot des Gemeinsamen Marktes schiog Zugestândnisse im Hinblick
auf 30 Erzeugnisse ein, von denen foigende ftir Kanada von gr5batem Interesse wa-
ren: Holzfaserstoff, Zeitungspapier, Kraftpapier, Koniferensperrholz sowie Lachs-
konserverr und tiefgekiihiter Lachs.

Insgesamt betreffen diese Zugestândnisse Ausfuhren in die erweiterte Europâ-
ische Gemeinschaft im Werte von üiber einer Vierteimilliarde Dollar.

Wiederaufnahme der Kâseausfuhr nach Grof3britannien

Einen wesentlichen Bestandteil des Zugestândnisbtinde1s gemâI3 Art. XXIV, 6 des
GATT bildet ein Sonderabkommen über in Kanada gereiften Cheddarkâse, das arn
1. April 1975 in Kraft trat. Es brachte eine wesentliche Verringerung der Zolige-
biihren ftir dieses Erzeugnis, so dal3 Kanada dadurch die Wiederaufnahme des tradi-
tionellen Cheddarexports nach Grofgbritannien erm8glicht wird.

Der britische Markt war von jeher ftir die kanadischen Kâseproduzenten besonders
wichtig. Von 1963 bis 1972 belief sich die Ausfuhr dorthin jâhr1ich auf ca.
13 000 t (im Gegenwert von rund 11,2 Mio $), was etwa 95 % der Gesamtausfuhr von
kanadischem Cheddarkâse entspricht. Die kanadische Kaseausfuhr nach Grogbritan-
nien wurde praktîsch eingestellt, ais dort vor zwei Jahren die untersehiediehen
Zo11sâitze der EWG zur Anwendung kamen.

Getreide
Beztigiich Weizen und Gerste kam man Uberein, dag~ beide Seiten die Erd3rterungen
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